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1. Ausgangslage 
· Rechtsschutzversicherer sind keine „Prozesstreiber“.
· Die Kostenregulierung aus einer Rechtsschutzversicherung betrifft heute bereits zu 2/3 die außergerichtliche Interessenvertretung. 

· Die Mediation ist gegenwärtig nur bei hohen Streitwerten eine wirtschaftlich attraktive Alternative. 

2. Hemmnisse

· Das Kostenrisiko des Scheiterns eines außergerichtlichen Einigungsversuchs ist erheblich. 
· Eine außergerichtliche Einigung ist nicht (immer) vollstreckbar. 

3. Thesen
· Die größere Akzeptanz der Schlichtung/Mediation ist nur erreichbar, wenn das Kostenrisiko deutlich geringer ist als beim gerichtlichen Verfahren. 

· Standards der fachlichen Qualifikation des Schlichters/Mediators und seiner Vergütung sind notwendig. 

· Die einseitige Freiwilligkeit muss ausreichen. 

(Der Gegner darf sich dem von einer Seite angestrebten Einigungsversuch nicht pauschal verweigern) 
4. Förderungsmöglichkeiten der Rechtsschutzversicherer 
· Begrenzung des Kostenrisikos 

· Vollständige Einbeziehung der Mediationskosten in die RSV

· Evtl. neuer Versicherungstyp für außergerichtliche Mediation (in geeigneten Rechtsgebieten)
